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22.01.2025
Frau Eberling
( 40 82
( 40 99
An alle weiterführenden allgemein-
bildenden und berufsbildenden Schulen
sowie Förderschulen
DeutschlandTicket für Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2025/2026
Liebe Kolleginnen in den Schulsekretariaten,
ich habe der Mail das Infoschreiben für die Eltern/Schüler angehängt. Dieses wird gedruckt und sollte rechtzeitig zu den Anmeldeterminen für das neue Schuljahr bei Ihnen vorliegen. 
Die Antragsvordrucke werden ebenfalls von der wupsi GmbH angepasst und an die Schulen geliefert. Verwenden Sie bitte nur noch den neuen Antragsvordruck für die Anmeldungen.
Folgende Infos bitte ich auch in geeigneter Form an Ihre Schülerinnen und Schüler bzw. an deren Eltern weiterzugeben:
Die Anträge müssen dem Fachbereich Schulen bis spätestens 15.04.2025 vorliegen. Sobald bei Ihnen Anträge abgegeben werden, bitte ich, diese auf Vollständigkeit zu prüfen und dann sofort an den FB 40 weiterzuleiten und nicht bis zum 15.04. zu sammeln! 

Für die fristgerecht gestellten Anträge wird die Ausstellung des DeutschlandTickets für den Monat August garantiert. Bei verspätet eingehenden oder unvollständig ausgefüllten Anträgen wird hierfür keine Gewähr übernommen!
Hier kann die Ausstellung des DeutschlandTickets, je nach Abgabetermin des Antrages, auch erst in den Folgemonaten erfolgen.

Für die im lfd. Schuljahr eingehenden Anträge gilt weiterhin:
Für Antragseingänge beim FB 40 bis zum 10. eines Monats wird das DeutschlandTicket zum nächsten 1. des Folgemonats ausgestellt. Dieser Abgabetermin ist von der wupsi GmbH vorgegeben.
Beachten Sie hierbei bitte den Postweg.
In diesem Zusammenhang möchte ich Sie auch bitten, nur in begründeten Fällen 
(z. B. Antragstellung am 9. des Monats) den Antrag vorab per Fax (- 40 99) oder Mail zu schicken! Auch ein Fax, das am 11. des Monats eingeht, wird regelmäßig nicht mehr dazu führen, dass das DeutschlandTicket noch zum Folgemonat ausgestellt wird.
Im Regelfall bitte ich ausschließlich den Postweg zu nutzen.
Bitte Anträge, die bereits per Fax/ Mail übermittelt worden sind, nicht noch einmal im Original zusenden!

Des Weiteren bitte ich bei den Anträgen zu beachten, dass Besonderheiten auf diesen vermerkt werden oder ein Extraschreiben beigefügt wird (z.B. Ablehnung der nächstgelegenen Schule, Zuweisung, Bilingual, Sportklasse etc.). Diese Hinweise –schulorganisatorische Gründe - sind für die weitere Bearbeitung des Antrages wichtig.

Es wird davon ausgegangen, dass die Schülerinnen und Schüler die Anträge so frühzeitig stellen können, dass das DeutschlandTicket zum 01.08.2025 ausgestellt werden kann. Wenn die Antragstellung später erfolgt, entfällt jegliche Erstattung von Fahrkosten für den vorhergehenden Zeitraum. 
Ausnahmen hiervon können nur gemacht werden, wenn die Antragstellung tatsächlich nicht früher möglich war (z. B. Aufnahmeentscheidung der Schule erst weit nach dem Abgabetermin, Zuzug aus dem Ausland im Juli etc.). 
Dies müsste dann auf dem Erstattungsantrag dokumentiert werden. Allerdings kommt eine solche Erstattung natürlich nur in Betracht, wenn eine Freifahrtberechtigung besteht. 
Für Ihre Mitarbeit bedanke mich herzlich im Voraus!

Sollten Sie noch Rückfragen haben, können Sie sich gerne an Frau Koop (Tel. 40 83) oder mich (Tel. 40 82) wenden.

Viele Grüße
gez. Eberling
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